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Pflichten der Ausbildungsbetriebe 
 
Ausbildende sind gemäß § 14-17 Berufsbildungsgesetz (BBiG) verpflichtet,  
 
1. dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum 

Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich ist, und die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck 
gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungs-
ziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann; 

 
2. selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich damit zu beauftragen; 
 
3. Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe zur Verfü-

gung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, 
auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind; 

 
4. Auszubildende zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen von schriftlichen Ausbildungsnachwei-

sen anzuhalten, soweit solche im Rahmen der Berufsausbildung verlangt werden, und diese durchzuse-
hen; 

 
5. dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefähr-

det werden; 
 
6. Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und ih-

ren körperlichen Kräften angemessen sind; 
 
7. Ausbildende haben Auszubildende für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an Prüfungen frei-

zustellen. Das Gleiche gilt, wenn Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzu-
führen sind; 

 
8. Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein 

schriftliches Zeugnis auszustellen. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Haben Ausbildende die 
Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder oder die Ausbilderin das Zeugnis 
unter-schreiben. 

 
Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die 
erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden. Auf Verlangen 
Auszubildender sind auch Angaben über Verhalten und Leistung aufzunehmen. 
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Ansprechpartner: 
 
me. Christoph Gagneur 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Gelnhausen-Schlüchtern, Hanau und Limburg-Weilburg 
Telefon 0611 136-117 
Telefax 0611 136-8117 
christoph.gagneur@hwk-wiesbaden.de  
 
Frank Liebchen 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Wiesbaden-Rheingau-Taunus und Wetterau 
Telefon 0611 136-116 
Telefax 0611 136-8116 
frank.liebchen@hwk-wiesbaden.de  
 
me. Alexander Neumann 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Gießen, Lahn-Dill und Vogelsberg 
Telefon 0611 136-133 
Telefax 0611 136-8133 
alexander.neumann@hwk-wiesbaden.de  


